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1 Ziel des Dokumentes 

 

Dieses Dokument präsentiert die Identifikation der Durchführungsstellen im Familienzulagenre-

gister (FamZReg). Die Identifikation ist mit Beispielen veranschaulicht. Ausserdem liegt eine 

Liste mit den Identifikationsnummern aller an das FamZReg meldenden Durchführungstellen 

vor. 

2 Identifikation 

Für die Zuordnung und Verwaltung der Meldungen des Familienzulagenregisters bestehen fol-

gende drei Identifikationsmerkmale: 

 

Um für die Meldungen der Familienzulagen die verantwortliche juristische Person (juristisch 

verantwortliche Kasse) genau identifizieren zu können, wurden alle Familienausgleichskasse 

mit einer einmaligen Nummer versehen. Die Nummerierung wurde grösstenteils vom BSV 

übernommen. 

 

Zusätzlich wird eine Nummer der meldenden Stelle verwendet, welche bestimmt, wen in Fäl-

len von Doppelzahlungen oder bei fehlerhaften Meldungen kontaktiert werden muss. Die Num-

mer der meldenden Stelle stimmt, wenn immer möglich, mit der offiziellen Nummerierung der 

AHV-Ausgleichskasse überein. Bei den anderen Familienausgleichskassen (nach FamZG Art 

14.a) wurde die Nummerierung des BSV ohne die drei letzten Ziffern übernommen.  

Für die Arbeitslosenkassen wurde die offizielle Nummerierung des SECO übernommen und mit 

dem Präfix „ALK“ ergänzt.  

Bei Kassen mit Zweigstellen mit eigener Dossierführung können diese direkt angegeben wer-

den. 

 

Für Kassen mit delegierter Dossierführung gibt es zusätzlich die Möglichkeit die Kontaktinfor-

mationen (Name, Telefonnummer oder Name) des Arbeitgebers zu erfassen. 

 

Ausgleichskassen, welche keine eigene Familienausgleichskasse führen und im Bereich der 

Familienzulagen ausschliesslich als Abrechnungsstelle funktionieren, verfügen über eine eigene 

Nummer der meldenden Stelle und müssen jeweils die Nummer der juristischen Person (juris-

tisch verantwortliche Kasse) übernehmen, welche für die Zulagen verantwortlich ist (i.d.R. kan-

tonale FAK). 

 

Für das Kindergeld zum IV-Taggeld werden die offiziellen Nummern der AHV-Ausgleichskassen 

als meldende Stelle verwendet. Es besteht eine eigene Nummerierung als juristische Person 

(juristisch verantwortliche Kasse).  
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Die folgende Tabelle fasst die Nummerierung der unterschiedlichen Institutionen zusammen. 

 

Institution 
Nummer der meldenden 

Kasse 

Nummer der verantwort-

lichen juristischen Per-

son 

Familienausgleichskasse, welche 

durch eine AHV AK geführt wird 

Offizielle AHV AK Nummer + 

Zweigstelle (wenn vorh.) 

(z.B.: 106.2) 

Nummer des BSV  

(z.B.: 106.201) 

Familienausgleichskasse gemäss 

FamZG Art. 14a 

Nummer des BSV ohne die 

drei letzten Ziffern  

(z.B.: 610) 

Nummer des BSV  

 (z.B.: 610.201) 

AHV AK, welche Kindergeld zum 

IV-Taggeld bezahlt 

Offizielle AHV AK Nummer + 

Zweigstelle (wenn vorh.) 

(z.B.: 106.2) 

Offizielle AHV AK Nr.  

(z.B.: 106.000) 

Arbeitslosenkasse 

“ALK” + Nummer SECO + 

Zweigstelle (wenn vorh.) 

(z.B.: ALK2.501) 

“ALK“ + Nummer des SE-

CO  

(z.B.: ALK.002) 

Abrechnungsstelle 

Offizielle AHV AK Nummer + 

Zweigstelle der Abrechn-

ungsstelle (wenn vorh.) 

(z.B: 104) 

Nummer des BSV für die 

KAK 

(z.B.: 001.201) 

 

Im Familienzulagenregister sind für alle Nummern der meldenden Kasse (inkl. Zweigstellen) die 

Kontakt-daten registriert. Diese Kontaktdaten werden durch die ZAS verwaltet. Diese Kontakt-

daten sowie alle eventuelle Änderungen müssen ans FamZReg per Mail 

(famzreg@zas.admin.ch) gemeldet werden.  

3 Beispiele der Identifikation der Meldungen 

Zur Vereinfachung ist bei den Beispielen stets die Rede vom Arbeitgeber. Dieser steht in vielen 

Fällen stellvertretend für alle seine anspruchsberechtigten Arbeitnehmer. 

3.1 Familienausgleichskassen 

Der Arbeitgeber XYZ AG aus Bern ist über die Ausgleichskasse PANVICA (38) der Bäcker-

Familienausgleichskasse Bern (038.205) angeschlossen. 

 

38 ist die Nummer der meldenden Stelle, 038.205 ist die Nummer der verantwortlichen juristi-

schen Person. 

mailto:famzreg@zas.admin.ch
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3.2 Familienausgleichskassen mit Zweigstellen 

 

Der Arbeitgeber OMEGA AG in La Chaux-de-Fonds ist über die Caisse de compensation de 

l'industrie horlogère (51) an der Agence jurassienne no 10 (10) der Caisse d’allocations familia-

les de l'industrie horlogère (051.201) angeschlossen. 

 

51.10 ist die Nummer der meldenden Kasse und 051.201 die Nummer der verantwortlichen 

juristischen Person. 

3.3 Abrechnungsstellen 

Der Arbeitgeber FERRARI AG in Bellinzona ist über die Ausgleichskasse Consimo (66) der 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (021.201) angeschlossen. 

 

66 ist die Nummer der meldenden Kasse und 021.201 die Nummer der verantwortlichen juristi-

schen Person. 

3.4 Kassen gemäss FamZG Art. 14a verwaltet durch eine AHV AK 

Der Arbeitgeber ROSSET AG in Lausanne ist über die Caisse AVS de la Fédération patronale 

vaudoise (110) der Caisse d'allocations familiales de l'union suisse des professionnels de l'im-

mobilier Vaud (602.214) angeschlossen. 

 

110 ist die Nummer der meldenden Kasse und et 602.214 die Nummer der verantwortlichen 

juristischen Person. 

 

3.5 AHV AK mit Kindergeld zum IV-Taggeld 

Der Arbeitgeber Hartmann AG in Zürich bezieht über die SVA Zürich (1) Kindergeld zum IV-

Taggeld (001.000). 

1 ist die Nummer der meldenden Kasse und 001.000 die Nummer der verantwortlichen juristi-

schen Person. 

3.6 Arbeitslosenkasse 

Hans Muster aus Gümligen bezieht die Familienzulagen über die Arbeitslosenkasse des Kan-

tons Bern (ALK2) und ist der Zahlstelle Gümligen angegliedert (501). Die Nummer der verant-

wortlichen juristischen Person der Ausgleichskasse des Kantons Bern ist ALK.002.  

 

ALK2.501 ist die Nummer der meldenden Kasse und ALK.002 die Nummer der verantwortlichen 

juristischen Person. 


